	Der Rechtsstaat – wo sind seine Grenzen?



M1 Der Fall Jakob von Metzler


TALKSHOW – GIBT ES GRENZEN DES RECHTSSTAATES?

Spricht da der Stammtisch nach mehreren Runden Bier - oder das gesunde Volks�empfinden? 63 Prozent der Deutschen sind einer Um�frage zufolge der Ansicht, dass Wolfgang Daschner nicht bestraft werden sollte. 63 Prozent zeigen Verständ�nis dafür, dass der Vizepräsi�dent der Frankfurter Polizei  seine Beamten angewiesen hatte, dem verstockten Entführer des elfjährigen Bankiersohns Jakob von Metzler mit Ge�walt zu drohen. 63 Prozent sind für ... ja, wofür eigentlich? Für die Wiederbele�bung der Folter? Oder nur für Nachsicht gegenüber demjenigen, der mit allen, auch unerlaubten Mitteln versucht hat, das Leben des Kindes zu retten?


Die Fragen, die allein schon diese Um�frage aufwirft, zeigen: Man sollte in der so genannten Folteraffäre mit schnellen Urteilen vorsichtig sein. Das gilt auch für jene, die am Horizont be�reits einen Unrechtsstaat heraufziehen sehen. Allein die Tatsache, dass der Fall kontrovers diskutiert wird, ist noch kein Hinweis darauf, dass sich Deutsch�land zu einem Folterstaat zurückentwi�ckelt. Soweit sich das überblicken lässt, hat auch bisher kein Politiker eine Lo�ckerung des Folterverbots verlangt. Die Gefahr, dass Deutschland ein Fall für Amnesty International wird, ist nicht er�kennbar. Richtig ist aber auch: Der Frankfurter Fall fordert den Rechts�staat heraus. Und die Gerichte werden darauf eine Antwort geben müssen.


Polizeivize Daschner und seine Beam�ten sind keine Helden. Vielmehr wa�ren sie bei der Vernehmung des Tatverdächtigen Magnus G. mit ihrem Latein am Ende. Ob sie zuvor Fehler gemacht und alle zulässigen Verhörmethoden ausgereizt haben, wird noch zu prüfen sein. Klar ist freilich schon jetzt: Als die Beamten auf Anweisung von Daschner damit begannen, Magnus G. mit Folter zu drohen, haben sie nicht nur eine Ver�zweiflungstat, sondern auch eine Straf�tat begangen. Auf Aussageerpressung stehen bis zu zehn Jahre Haft. Daschner wusste das und hat sein Vergehen rela�tiv rasch der Staatsanwaltschaft ge�beichtet. Da steht einer zu dem, was er getan hat - auch öffentlich. In zahlreichen Interviews hat Da�schner danach sein Vorgehen erläutert und verteidigt. Auch das mag mancher noch gut finden. Irritierend und beunruhigend ist freilich, wie er die Gewaltandrohung rechtfertigt: „Es ist eine Gü�terabwägung: Auf der einen Seite haben wir das Recht auf Leben des Kindes, auf der an�deren Seite das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Tatverdächtigen."


Was sich bei Daschner zunächst plau�sibel anhört, ist nicht herrschende Rechtsmeinung. Die große Mehrheit der Staatsrechtler ist der Ansicht, dass Poli�zeibeamte auch in Extremsituationen nicht zu Foltermethoden greifen dürfen. Sie können sich nicht auf einen Not�stand berufen, bei dem Rechte abgewo�gen werden und der eine Straftat recht�fertigen könnte. Die Annahme eines Not�stands ist demnach nur bei Privatperso�nen möglich, auch deshalb, weil diese in einer Extremsituation längst nicht die vielen legalen Zwangsmittel haben, wie sie Polizisten zur Verfügung stehen. Als Polizeivizepräsident müsste Daschner eigentlich dies alles wissen. Der Ver�dacht ist daher nicht ganz abwegig, dass da einer nicht nur eine Verzweiflungstat und damit sich selbst verteidigt, son�dern auch darauf hofft, dass die Gerichte für Polizeifolter eine kleine Bresche schlagen.


Man kann nur hoffen, dass sich Da�schner in diesem Punkt juristisch nicht durchsetzen wird. Ließe sich poli�zeiliche Folter künftig tatsächlich mit ei�nem Notstand rechtfertigen, könnte dies weit reichende Folgen haben. Bei vielen schweren Straftaten lassen sich leicht höhere Güter finden als das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Ver�dächtigen. Eine wie auch immer gear�tete Rechtfertigung von Folter wäre so�mit eine Versuchung für die Polizei. Eine ganz andere Frage ist, ob Daschner trotz allem bestraft werden soll. Ganz am Ende eines Verfahrens steht nämlich stets die Frage nach der persönlichen Schuld. Gut möglich, dass der Polizei�vize viele mildernde Umstände wird gel�tend machen können. Dann würde er gar nicht oder nur milde bestraft - ganz im Namen des Volkes.


Aus: Kornwestheimer Zeitung, 27.2.2003
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Aufgabe


Lest euch den Kommentar aus der KWZ durch. Sammelt daraus Argumente für eure Position (wenn möglich versucht bereits jetzt, Einwände der Gegner zu entkräften).


Sammelt gemeinsam weitere Argumente, nehmt auch Bezug auf euer Vorwissen aus dem Unterricht.


Wählt einen (ersten) Vertreter für die Talkshow aus.





Ablauf


In der Talkshow wird zu Fragen des Moderators eine Runde lang für jeden Teilnehmer die Möglichkeit sein, sich zu äußern. Ggf. kann die Gegenseite eine kurze Erwiderung einbringen.


Nach der Runde können die Gruppen auf eigenen Wunsch die Teilnehmer wechseln oder  den Teilnehmer einer anderen Gruppe mit einem kurzen(!) Statement oder einer Frage konfrontieren. Weitere Interaktionen zwischen den Gruppen und den Teilnehmern sind nicht gestattet.








